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in der Zeit vom 15. März 1973 bis zum 8. April 1976 ins
gesamt 26 Sitzungen durchgeführt. Den Abschlußbericht 
dieser Arbeitsgruppe hat die Grenzkommission in ihrer 
27. Sitzung am 6. Mai 1976 bestätigt.

2. Die Grenzkommission hat die Markierung der zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland bestehenden Grenze überprüft und, 
soweit erforderlich, erneuert oder ergänzt sowie die erfor
derlichen Dokumentationen über den Grenzverlauf 
(Grenzdokumentation) erarbeitet, soweit bisher der Grenz
verlauf festgestellt wurde.
Die Grenzkommission hat entsprechend den ihr übertra
genen Aufgaben die Grenze in den Abschnitt Lübecker 
Bucht und die Grenzabschnitte 1 bis 58 unterteilt.

Nach den geodätischen Vermessungen beträgt die Länge 
der bisher festgestellten Grenze zwischen den beiden Staa
ten 1 296,7 Kilometer; hiervon entfallen 14,9 Kilometer 
auf den Abschnitt Lübecker Bucht.
Noch nicht festgestellt ist der Grenzverlauf in den insge
samt rund 95 Kilometer langen Grenzabschnitten 7 bis 9 
— Elbe — und in einem rund 1,2 Kilometer langen Teil 
des Grenzabschnittes 24 — Warme Bode vöm Grenzpunkt 
Nummer 12 (24-c) bis zum Grenzpunkt Nummer 1 (24-d). 
Die Grenze ist auf dem Festland durch Grenzzeichen und 
in der Lübecker Bucht, dem Dutzower See, dem Schaalsee 
sowie dem Schwarzmühlenteich durch Hilfsgrenzzeichen 
markiert.

Nach Abschluß der Arbeiten zur Überprüfung, Erneuerung 
und Ergänzung der Markierung sind vermarkt 
17 236 Grenzpunkte,

davon 16 337 Grenzpunkte direkt — 

und zwar
15 028 mit Grenzsteinen,

1 242 mit Grenzpfählen,
67 mit sonstigen Grenzzeichen — 

und 899 Grenzpunkte indirekt

30 Grenzpunkte sind durch Hilfsgrenzzeichen gekenn
zeichnet 
und zwar

12 durch Tonnen und
18 durch Bojen. __

Beide Seiten haben die Zeitpunkte vereinbart, von denen 
an sie in ihren praktischen Maßnahmen von dem über
prüften, vermarkten und vermessenen Gfenzverlauf aus
gegangen sind.

Die Grenzdokumentation besteht aus

a) den Grenzvermessungsunterlagen (Grenzvermessungs
risse, Winkel- und Strecken Verzeichnisse der Polygo
nierung und Maschinenprotokolle der Grenzabschnitte 
1 bis 6, 10 bis 23, eines Teiles des Grenzabschnittes 24 — 
Grenzzüge а und b, Grenzzug c von Grenzpunkt Num
mer 23 (24-b) bis Grenzpunkt Nummer 12 (24-c), Grenz
züge d und e — und der Grenzabschnitte 25 bis 58),

b) der Grenzbeschreibung über den Verlauf der Grenze 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland (Grenzabschnitt Lü
becker Bucht, Grenzabschnitte 1 bis 6, 10 bis 23, ein

Teil des Grenzabschnittes 24 — Grenzzüge а und b, 
Grenzzug c von Grenzpunkt Nummer 23 (24-b) bis 
Grenzpunkt Nummer 12 (24-c), Grenzzüge d und e — 
und Grenzabschnitte 25 bis 58),

c) der Grenzkarte 1 :25 000 (Grenzabschnitt Lübecker 
Bucht, Grenzabschnittei bis 6, 10 bis 23, ein Teil des 
Grenzabschnittes 24 — Grenzzüge а und b', Grenzzug c 
von Grenzpunkt Nummer 23 (24-b) bis Grenzpunkt 
Nummer 12 (24-c), Grenzzüge d und e — und Grenz
abschnitte 25 bis 58), 73 Kartenblätter,

d) den Grenzkarten 1 :5 000 (Grenzabschnitte 1 bis 6, 10 
bis 23, ein Teil des Grenzabschnittes 24 — Grenzzüge a 
und b, Grenzzug c von Grenzpunkt Nummer 23 (24-b) 
bis Grenzpunkt Nummer 12 (24-c), Grenzzüge d und e — 
und Grenzabschnitte 25 bis 58), 516 Kartenblätter,

e) den Grenzkarten 1 :2 000 (Grenzabschnitt 15), 5 Karten
blätter,

f) den Katalogen der grenzbildenden Gewässer (Grenz
abschnitte 2 bis 5, 10 bis 23, Grenzabschnitt 24 — 
Bremke, Warme Bode von Grenzpunkt Nummer 23 
(24-b) bis Grenzpunkt Nummer 12 (24-c), Brunnen
bach — und Grenzabschnitte 25 bis 32, 34 bis 38, 40, 
42, 43, 45, 47, 48 sowie 50 bis 58).

Beide Seiten sind im Besitz je einer Ausfertigung der 
Grenzdokumentation.

3. Die Grenzkommission hat für die Durchführung ihrer 
Arbeiten zur Feststellung, Markierung und Dokumenta
tion der Grenze Regelungen in Form von Protokollver
merken getroffen. Beide Seiten sind im Besitz je einer 
Ausfertigung dieser Protokollvermerke.

4. Die Grenzkommission hat zur Regelung sonstiger mit 
dem Grenzverlauf im Zusammenhang stehender Probleme, 
zum Beispiel der Wasserwirtschaft, der Energieversor
gung und der Schadensbekämpfung, beigetragen und, so
weit erhebliche praktische Unzuträglichkeiten durch den 
bestehenden Grenzverlauf eingetreten waren, geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe, darunter Nutzungsvereinbarun
gen für Grundstücke und Wirtschaftswege, den Regierun
gen vorgeschlagen oder in deren Auftrag selbst getroffen.

Folgende Vereinbarungen sind in Kraft getreten:

— Protokollvermerk vom 6. Dezember 1973 über Betrieb, War
tung und Entstörung der Fernsprechleitungen zwischen den 
Grenzübergangsstellen (Grenzinformationspunkten) gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der Vereinbarung vom 20. September 
1973 über Grundsätze zur Schadensbekämpfung an der 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik,

— Vereinbarung vom 29. Juni 1974 zwischen der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland über den Fischfang in 
einem Teil der Territorialgewässer der Deutschen Demo
kratischen Republik in der Lübecker Bucht,

— Protokollvermerk vom 29. Juni 1974 über die Behandlung 
von Personen, die mit Sportbooten aus navigatorischen 
oder seemännischen Schwierigkeiten in die Territorial- 
gewässer/das Küstenmeer des anderen Staates geraten,

— Protokollvermerk vom 3. Juli 1974 über das Umfahren 
der Hakendorfer Halbinsel im Niendorfer Binnensee durch


